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Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes gem. § 16 
Abs. 2 SächsLKrO für das Nachrücken von Herrn Friedrich Berger in den 
Kreistag 
 

 
 
 
 
Bernd Lange 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
1. Der Kreistag des Landkreises Görlitz erkennt gemäß § 16 Abs. 2 SächsLKrO die 

Hinderungsgründe zum Nachrücken von Herrn Friedrich Berger – Christlich 
Demokratische Union Deutschlands, Wahlkreis 7 – in den Kreistag Görlitz an. 
 

2. Der Kreistag stellt gemäß § 30 Abs. 2 SächsLKrO das Nachrücken von  
Herrn Günter Paulik – Christlich Demokratische Union Deutschlands, Wahlkreis 7 – in 
den Kreistag Görlitz fest. 
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Begründung 
 
Mit Schreiben vom 15.03.2022 machte Herr Friedrich Berger Hinderungsgründe gemäß  
§ 16 (1) SächsLKrO geltend. Er gab an, dass er auf Grund seines Alters für das Nachrücken 
als Ersatzperson nicht mehr zur Verfügung stehe. 
  
Begründung:  
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SächsLKrO liegt unter anderem ein wichtiger Grund für 
das Nachrücken als Kreisrat vor, wenn die Person älter als 65 Jahre ist.  
Gemäß § 30 Abs. 2 SächsLKrO rückt Herr Günter Paulik – Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, Wahlkreis 7 – als die bei der Kreistagswahl festgestellte nächste 
Ersatzperson nach. 
 
Herr Paulik hat keine Hinderungsgründe für das Nachrücken geltend gemacht. 
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